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§ 1 Zuwendungsbegriff 
 
(1)  Zuwendungen sind Leistungen aus Haushaltsmitteln der Samtgemeinde an Dritte zur 

Erfüllung bestimmter Zwecke.  
 
(2) Zu den Zuwendungen gehören zweckgebundene Zuschüsse, Zuweisungen, 

Schuldendiensthilfen und andere nicht rückzahlbare Leistungen sowie 
zweckgebundene Darlehen und andere bedingt oder unbedingt rückzahlbare 
Leistungen. 

 
 Bedingt rückzahlbare Leistungen sind alle Zuwendungen, deren Rückzahlung in dem 

Zuwendungsbescheid an den Eintritt eines künftigen ungewissen Ereignisses 
gebunden ist. Die Ausübung des Widerrufvorbehaltes oder des Widerrufs für den Fall 
der erschlichenen Zuwendung fällt nicht darunter. 

 
(3)  Keine Zuwendungen sind insbesondere Sachleistungen, Leistungen, aus die der 

Empfänger einen dem Grund und der Höhe nach unmittelbar durch Rechtsvorschriften 
begründeten Anspruch hat, Ersatz von Aufwendungen, Entgelte aufgrund von 
Verträgen (z. B. Kauf-, Miet-, Pachtverträge sowie sonstige gegenseitige Verträge, 
denen eine für das Geld zu erbringende Leistung des Vertragspartners 
gegenübersteht), satzungsgemäße Mitgliedsbeiträge, Pflichtumlagen und ähnliches.  

 
§ 2 Zuwendungsarten 
 
Folgende Zuwendungsarten werden unterschieden: 
 
1.  Zuwendungen zur Deckung der gesamten Ausgaben oder eines nicht abgegrenzten 

Teils der Ausgaben des Zuwendungsempfängers (institutionelle Förderung). 
 

2.  Zuwendungen zur Deckung von Ausgaben des Zuwendungsempfängers für einzelne 
zeitlich und sachlich abgegrenzte Vorhaben (Projektförderung). 
 

§ 3 Finanzierungsart, Zuwendungshöhe 
 
(1)  Vor der Bewilligung der Zuwendung ist zu prüfen, welche Finanzierungsart unter 

Berücksichtigung der Interessenlagen der Samtgemeinde und des 
Zuwendungsempfängers den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und der Sparsamkeit 
am besten entspricht. 
 

(2)  Die Zuwendung ist grundsätzlich nur zur Teilfinanzierung des zu erfüllenden Zwecks 
zu bewilligen, und zwar:  
 
- nach einem bestimmten v.H.-Satz oder Anteil der zuwendungsfähigen Ausgaben 
(Anteilsfinanzierung); die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag 
zu begrenzen; 
 
oder 
 
- zur Deckung eines Fehlbedarfes, der insoweit verbleibt, wie der 
Zuwendungsempfänger die zuwendungsfähigen Ausgaben nicht durch eigene oder 
fremde Mittel decken kann (Fehlbedarfsfinanzierung); die Zuwendung ist bei der 
Bewilligung auf einen Höchstbetrag zu begrenzen; 
 
 
oder 
 



- in geeigneten Fällen mit einem festen Betrag an den zuwendungsfähigen 
Gesamtkosten (Festbetragsfinanzierung); dabei kann die Zuwendung auch auf das 
Vielfache eines Betrages festgesetzt werden, der sich für eine bestimmte Einheit ergibt. 
 

(3)  Eine Zuwendung darf ausnahmsweise zur Vollfinanzierung bewilligt werden, wenn der 
Zuwendungsempfänger an der Erfüllung des Zwecks kein oder nur ein geringes 
Interesse hat, das gegenüber dem Interesse der Samtgemeinde nicht ins Gewicht fällt 
oder wenn die Zweckerfüllung nur bei Übernahme sämtlicher zuwendungsfähiger 
Ausgaben möglich ist. Die Zuwendung ist bei der Bewilligung auf einen Höchstbetrag 
zu begrenzen. 
 

(4)  Eigenmittel sollen eingebracht werden. Nachträgliche Finanzierungserleichterungen 
durch Ausgabenersparnisse bzw. Beibringung von Drittmitteln (z. B. höhere 
Eintrittsgelder, Zuschüsse, Spenden, etc.) können dem Antragsteller angerechnet 
werden. 
 

(5)  Die Umsatzsteuer, die nach § 15 des Umsatzsteuergesetzes (UStG 1980) als 
Vorsteuer abziehbar ist, gehört nicht zu den zuwendungsfähigen Ausgaben. 

 
(6)  Bei der Festlegung der Zuwendungshöhe werden die Ausgaben des 

Zuwendungsempfängers unberücksichtigt gelassen, die darauf zurückzuführen sind, 
dass die Eingruppierungen oder die Vergütungen der Beschäftigten höher sind als die 
Eingruppierungen oder die Vergütungen vergleichbarer kommunaler Bediensteter 
nach den tariflichen Bestimmungen wären, wenn die entsprechenden Aufgaben von 
der Samtgemeinde wahrgenommen würden. Diese Einschränkung für die 
Zuwendungsgewährung gilt ferner dann, wenn der Zuwendungsempfänger für die 
Aufgabenerledigung mehr Beschäftigte einsetzt als dies die Samtgemeinde tun würde. 

 
§ 4 Allgemeine Bewilligungsvoraussetzungen 
 
(1)  Zuwendungen dürfen nur bewilligt werden, wenn der Zuwendungszweck durch die 

Übernahme von Bürgschaften, Garantien oder sonstigen Gewährleistungen nicht 
erreicht werden kann und die Samtgemeinde an der Erfüllung durch Dritte ein 
erhebliches Interesse hat, das ohne die Zuwendung nicht oder nicht in notwendigem 
Umfang befriedigt werden kann. Nicht rückzahlbare Zuwendungen sollen nur bewilligt 
werden, soweit der Zweck nicht durch unbedingt oder bedingt rückzahlbare 
Zuwendungen erreicht werden kann. 
 

(2)  Zuwendungen dürfen nur solchen Empfängern bewilligt werden, bei denen eine 
ordnungsgemäße Geschäftsführung gesichert erscheint und die in der Lage sind, die 
bestimmungsgemäße Verwendung der Mittel nachzuweisen. 
 

(3)  Zuwendungen zur Projektförderung dürfen grundsätzlich nur für solche Vorhaben 
bewilligt werden, die noch nicht begonnen worden sind. Als Vorhabensbeginn ist 
grundsätzlich der Abschluss eines der Ausführung zuzurechnenden Lieferungs- oder 
Leistungsvertrages zu werten. Bei Baumaßnahmen gelten Planung, 
Bodenuntersuchung und Grunderwerb nicht als Vorhabensbeginn. Bei einem 
vorzeitigen Vorhabensbeginn ist eine schriftliche Anzeige gegenüber der 
Samtgemeinde erforderlich. Mit der Anzeige des vorzeitigen Vorhabensbeginns wird 
kein Anspruch auf eine spätere Zuwendung begründet. Der Zuwendungsnehmer darf 
mit dem Vorhaben erst beginnen, wenn ein vorzeitiger Maßnahmebeginn genehmigt 
ist. 
 

(4)  Zuwendungen dürfen nur bewilligt werden, wenn die Gesamtfinanzierung sichergestellt 
ist. 



 (5)  Aus der Bewilligung einer Zuwendung kann nicht geschlossen werden, dass auch in 
den künftigen Haushaltsjahren mit einer Förderung gerechnet werden kann. Bei der 
institutionellen Förderung ist ein entsprechender Hinweis in den Bewilligungsbescheid 
aufzunehmen. 

 
 
§ 5 Antragsverfahren 
 
(1)  Für die Bewilligung einer Zuwendung bedarf es eines schriftlichen Antrags des 

Zuwendungsempfängers. Anträge auf Zuwendungen müssen die zur Beurteilung der 
Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung erforderlichen Angaben 
enthalten. Der Zuwendungsempfänger hat die im Antrag enthaltenen Angaben auf 
Verlangen durch geeignete Unterlagen zu belegen. 
 

(2)  Dem Antrag sind insbesondere beizufügen: 
 

- bei institutioneller Förderung (vgl. § 2 Nr. 1) ein Haushalts- oder Wirtschaftsplan und 
ggf. eine Überleitungsrechnung, 
 
- bei Projektförderung (vgl. § 2 Nr. 2) ein Finanzierungsplan (aufgegliederte 
Berechnung der mit dem Zuwendungszweck zusammenhängenden Ausgaben mit 
einer Übersicht über die beabsichtigte Finanzierung). 
 
- eine Erklärung darüber, ob der Zuwendungsempfänger allgemein oder für das 
betreffende Vorhaben zum Vorsteuerabzug nach § 15 UStG 1980 berechtigt ist. In 
diesem Fall hat er im Finanzierungsplan oder Haushalts- oder Wirtschaftsplan die sich 
ergebenden Vorteile auszuweisen. 
 

 
§ 6 Antragsprüfung 
 
(1)  Die Prüfung des Antrages obliegt der Abteilung, die den Haushaltsansatz 

bewirtschaftet, aus dem die Zuwendung gezahlt werden soll. 
 

(2)  Das Ergebnis der Antragsprüfung ist in einem besonderen Vermerk festzuhalten. Dabei 
kann auf andere Unterlagen (Antrag, Zuwendungsbescheid) verwiesen werden. In dem 
Vermerk soll insbesondere auf die Notwendigkeit und Angemessenheit der Zuwendung 
eingegangen werden sowie auf 
 
- die Beteiligung anderer Abteilungen (auch in fachtechnischer Hinsicht), 
 
- den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben 
 
- die Wahl der Finanzierungsart 
 
- die Sicherung der Gesamtfinanzierung 
 
- die finanzielle Auswirkung auf künftige Haushaltsjahre 
 

 (3)  Bei Zuwendungen für Baumaßnahmen sind die fachlich zuständigen Abteilungen der 
Verwaltung zu beteiligen. Von einer Beteiligung darf abgesehen werden, wenn die für 
eine Baumaßnahme vorgesehene Zuwendung 2.000,00 € nicht übersteigt. 

 
 
 
 



 
§ 7 Bewilligung 
 
Für die Bewilligung der Zuwendungen gelten die Zuständigkeitsregelungen des 
Niedersächsischen Kommunalverfassungesgesetzes (NKomVG) und der Hauptsatzung. 
 
 
§ 8 Zuwendungsbescheid 
 
(1)  Die Zuwendungen werden immer durch schriftlichen Bescheid bewilligt. Soweit dem 

Antrag des Zuwendungsempfängers nicht entsprochen wird, ist dies erforderlichenfalls 
zu begründen (§ 39 VwVfG). 

 
(2)  Der Zuwendungsbescheid muss insbesondere enthalten: 
 

- die genaue Bezeichnung des Zuwendungsempfängers, 
 
- Art (§ 2) und Höhe der Zuwendung, 
 
- die genaue Bezeichnung des Zuwendungszwecks und, wenn mit Hilfe der 
Zuwendung Gegenstände erworben oder hergestellt werden, ggf. die Angabe, wie 
lange diese für den Zuwendungszweck gebunden sind. 
 
- bei Förderung desselben Zwecks durch mehrere öffentliche Stellen, die ausdrückliche 
Benennung der Stelle, gegenüber der der Verwendungsnachweis zu erbringen ist, 
 
- die Finanzierungsart (§ 3 Abs. 2) und den Umfang der zuwendungsfähigen Ausgaben, 
 
- den Bewilligungszeitraum; dieser kann bei Zuwendungen zur Projektförderung über 
das laufende Haushaltsjahr hinausgehen, soweit hierfür eine haushaltsrechtliche 
Ermächtigung vorhanden ist, 
 
- soweit zutreffend, die Anforderung einer Überleitungsrechnung auf Einnahmen und 
Ausgaben, 
 
- die anzuwendenden Nebenbestimmungen und etwaige Abweichungen (§ 9), 
 
- und grundsätzlich eine Rechtsbehelfsbelehrung. 
 
Bei Zuwendungen zur Projektförderung kann die zuständige Abteilung den 
Zuwendungsempfänger auffordern, an geeigneter Stelle einen Hinweis auf die 
kommunale Finanzhilfe anzubringen. 
 

(3)  Stellt sich heraus, dass der Zuwendungszweck mit der bewilligten Zuwendung nicht zu 
erreichen ist, hat die zuständige Abteilung zu prüfen, ob das Vorhaben eingeschränkt, 
umfinanziert oder notfalls eingestellt wird oder ob die Zuwendung ausnahmsweise 
erhöht werden kann. 

 
 
 
§ 9 Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid 
 
(1)  Allgemeine Nebenbestimmungen im Sinne des § 36 VwVfG für Zuwendungen zur 

institutionellen Förderung und zur Projektförderung ergeben sich aus den Anlagen 1 
und 2. Sie sind grundsätzlich unverändert zum Bestandteil des 
Zuwendungsbescheides zu machen. 



 
(2)  Die nach § 6 Abs. 1 zuständige Abteilung darf 
 

- bei institutioneller Förderung die Verwendung von Mitteln eines Ansatzes des 
Haushalts- oder Wirtschaftsplans für Zwecke eines anderen Ansatzes (echte und 
unechte Deckung) zulassen, der Ansammlung oder Beibehaltung von 
Betriebsmittelrücklagen bis zu einer im Einzelfall angemessenen Höhe - regelmäßig 
bis zu den üblicherweise in zwei Monaten anfallenden Personal- und Sachausgaben - 
zustimmen sowie die Bildung von Rückstellungen gestatten, 
 
- bei Projektförderung im Einzelfall eine Überschreitung der Einzelansätze des 
Finanzierungsplans um mehr als 20 v. H. zulassen, soweit die Überschreitung durch 
entsprechende Einsparungen bei anderen Einzelansätzen ausgeglichen werden kann. 
 

(3)  Über die Allgemeinen Nebenbestimmungen hinaus ist je nach Art, Zweck und Höhe 
der Zuwendung sowie nach Lage des einzelnen Falles im Zuwendungsbescheid 
insbesondere zu regeln: 

 
- bei nicht rückzahlbaren Zuwendungen der Vorbehalt dinglicher Rechte an 
Gegenstände zur Sicherung der zweckentsprechenden Verwendung oder eines 
etwaigen Rückforderungsanspruches, 
 
- bei bedingt oder unbedingt rückzahlbaren Zuwendungen die Rückzahlung und 
Verzinsung sowie die Sicherung des Rückzahlungsanspruches, 
 
- bei Zuwendungen für die Herausgabe von Veröffentlichungen die Lieferung einer 
angemessenen Zahl von Freistücken, 
 
- die Einräumung von Benutzungsrechten an Schutzrechten, die Übertragung von 
Schutzrechten auf die Samtgemeinde oder ihre angemessene Beteiligung an den 
Erträgen aus diesen Rechten, 

 
- bei Zuwendungen für Forschungs- und sonstige wissenschaftliche Arbeiten die 
Nutzbarmachung der Ergebnisse für die Allgemeinheit, z. B. durch Veröffentlichungen, 
 
- die Beteiligung fachtechnisch zuständiger Ämter, 
 
- der unentgeltliche Besuch einer Einrichtung oder Veranstaltung durch 
Samtgemeindebedienstete oder Beauftragte zu Prüfzwecken, 
 
- Besonderheiten hinsichtlich des Verwendungsnachweises, dabei kann die zuständige 
Abteilung die Auszahlung eines Restbetrages (im Regelfall 5 v. H. der Zuwendung) von 
der Vorlage des Verwendungsnachweises abhängig machen, 
 
- bei Zuwendungen an Unternehmen die Prüfung auch der zweckentsprechenden 
sowie der wirtschaftlichen und sparsamen Verwendung der Zuwendungen durch einen 
sachverständigen Prüfer, z. B. Wirtschaftsprüfer und die Vorlage des Berichts über 
diese Prüfung, 
 
- bei institutioneller Förderung, und in geeigneten Fällen bei Projektförderung, ob eine 
Auszahlung von Teilbeträgen zu bestimmten kalendermäßig festgelegten Terminen in 
Betracht kommt. 
 

(4)  In geeigneten Fällen ist der Zuwendungsbescheid mit dem Vorbehalt zu versehen,  
dass die Förderung aus zwingenden Gründen ganz oder teilweise eingestellt werden 



kann (insoweit Widerruf nach § 49 Abs. 2 Nr. 1 in Verbindung mit § 36 Abs. 2 Nr. 3 
VwVfG).  
 

 
§ 10 Öffentlich-rechtliche Verträge 
 
In Ausnahmefällen können Zuwendungen im Rahmen öffentlich-rechtlicher Verträge gewährt 
werden. Die Bestimmungen dieser Richtlinie gelten für diese Form der 
Zuwendungsgewährung sinngemäß. 
 
 
 
§ 11 Abstimmung mit anderen Bewilligungsbehörden 
 
Sollen für denselben Zweck Zuwendungen sowohl von der Samtgemeinde als auch von 
anderen öffentlichen Stellen bewilligt werden, hat sich die zuständige Abteilung vor der 
Bewilligung mit den anderen Bewilligungsbehörden soweit wie möglich abzustimmen über 
 
- die zu finanzierenden Maßnahmen, 
 
- die Finanzierungsart und die Höhe der Zuwendungen, 
 
- Nebenbestimmungen zum Zuwendungsbescheid, 
 
- die Beteiligung der fachlich zuständigen Abteilungen der Verwaltung bei Baumaßnahmen 
 
- den Verwendungsnachweis und seine Prüfung nach Maßgabe dieser Richtlinie. 
 
 
 
§ 12 Auszahlung der Zuwendung 
 
(1)  Auszahlungen erfolgen nur für bereits getätigte Ausgaben (Erstattungsprinzip) und auf 

Grundlage von Belegen. 
 

(2)  Die Zuwendung darf nur insoweit und nicht eher ausgezahlt werden, als sie 
voraussichtlich innerhalb von zwei Monaten nach Auszahlung für fällige Zahlungen im 
Rahmen des Zuwendungszwecks benötigt wird, sofern nicht Teilbeträge zu 
festgelegten Terminen zugelassen sind (vgl. § 9 Abs. 3). 

 
(3) Bei Projektförderung längerfristiger Vorhaben sollen nur Teilbeträge ausgezahlt und 

die Auszahlung davon abhängig gemacht werden, dass die Verwendung der bereits 
gezahlten Teilbeträge in summarischer Form nachgewiesen wird. Wird der 
Zuwendungsbetrag in einer Summe ausgezahlt, sind die Gründe hierfür aktenkundig 
zu machen. 

 
 
§ 13 Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf des Zuwendungsbescheides und 
Rückforderung der Zuwendung 
 
Unwirksamkeit, Rücknahme oder Widerruf von Zuwendungsbescheiden sowie als Folge 
hiervon die Rückforderung der Zuwendungen incl. der zu entrichtenden Zinsen richten sich 
nach dem Verwaltungsverfahrensrecht (vgl. insbesondere §§ 48, 49 und 49 a VwVfG) oder 
anderen Rechtsvorschriften sowie den Allgemeinen Nebenbestimmungen (Anlage 1 oder 
Anlage 2) als Bestandteil des Zuwendungsbescheides. Die erforderlichen Verwaltungsakte 
sind unter Angabe der Rechtslage schriftlich zu begründen (§ 39 VwVfG). 



 
 
§ 14 Nachweis der Verwendung 
 
(1)  Die zuständige Abteilung hat von dem Zuwendungsempfänger den Nachweis der 

Verwendung entsprechend dem Zuwendungsbescheid (einschließlich der 
Nebenbestimmungen) zu verlangen. 

 
(2)  Werden für denselben Zweck Zuwendungen sowohl von der Samtgemeinde als auch 

von anderen öffentlichen Stellen bewilligt, soll nach näherer Vereinbarung der 
Verwendungsnachweis und ggf. der Zwischennachweis nur gegenüber einer Stelle 
erbracht werden. Im Allgemeinen wird die Stelle in Betracht kommen, welche die größte 
Zuwendung bewilligt hat oder die dem Sitz des Zuwendungsempfängers am nächsten 
liegt.  

 
 
§ 15 Prüfung des Verwendungsnachweises 
 
(1)  Die zuständige Abteilung hat unverzüglich nach Eingang des Zwischen- oder 

Verwendungsnachweises zu prüfen, ob 
 

- der Zwischen- oder Verwendungsnachweis den im Zuwendungsbescheid (einschl. 
der Nebenbestimmungen) festgelegten Anforderungen entspricht, 
 
- die Zuwendung nach den Angaben im Zwischen- oder Verwendungsnachweis und 
ggf. den beigefügten Belegen zweckentsprechend verwendet worden ist, 

 
- der mit der Zuwendung beabsichtigte Zweck erreicht worden ist. 
 

(2)  Ggf. sind Ergänzungen oder Erläuterungen zu verlangen und örtliche Erhebungen 
durchzuführen. Vorgelegte Belege sind nach der Einsichtnahme mit einem 
Prüfungsvermerk zu versehen und an den Zuwendungsempfänger zurückzugeben. Auf 
die Jahresfrist nach § 48 Abs. 4, § 49 VwVfG ist besonders zu achten. 

 
(3)  Der Umfang und das Ergebnis der Prüfung sind in einem Vermerk (Prüfungsvermerk) 

niederzulegen.  
 
 
§ 16 Weitergabe von Zuwendungen durch den Zuwendungsempfänger 
 
Wird im Zuwendungsbescheid vorgesehen, dass der Zuwendungsempfänger die Zuwendung 
zur Erfüllung des Zuwendungszwecks an Dritte als weitere Zuwendungsempfänger 
weiterleiten darf, so ist im Zuwendungsbescheid festzulegen, unter welchen Voraussetzungen 
der Zuwendungsempfänger die Beträge weiterleiten darf und wie die zweckentsprechende 
Verwendung ihm gegenüber nachzuweisen ist. Hierbei ist sicherzustellen, daß die für den 
Zuwendungsempfänger maßgebenden Bestimmungen des Zuwendungsbescheides 
(einschließlich der Nebenbestimmungen), soweit zutreffend, auch dem Dritten auferlegt 
werden. 
 
 
§ 17 Besondere Regelungen 
 
Grundsätzliche Zweifelsfragen sowie Fragen von erheblicher finanzieller Bedeutung, die sich 
bei der Anwendung dieser Richtlinie ergeben, sind im Einvernehmen mit der Abteilung 2 –
Finanzen- zu klären.  
 



 
§ 18 Inkrafttreten 
 
Diese Richtlinie tritt mit dem 01.06.2018 in Kraft.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


